
Zeitschrift: Die Staatsbürgerin : Zeitschrift für politische Frauenbestrebungen

Herausgeber: Verein Aktiver Staatsbürgerinnen

Band: 14 (1958)

Heft: 7-8

Artikel: Luzern auf dem Weg zum Frauenstimmrecht

Autor: [s.n.]

DOI: https://doi.org/10.5169/seals-845233

Nutzungsbedingungen
Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine
Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in
der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen
von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur
mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Mehr erfahren

Conditions d'utilisation
L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les
revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les
éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications
imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée
qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. En savoir plus

Terms of use
The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals
and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights
holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or
websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. Find out more

Download PDF: 18.04.2026

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch

https://doi.org/10.5169/seals-845233
https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=de
https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=fr
https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=en


Riehen hat den Ruhm, die erste Gemeinde der Schweiz
zu sein

Im Herbst 1957 hatten die Stimmbürger des Kantons Basel-Stadt den
Bürgergemeinden die Vollmacht erteilt, in ihren Bereichen das Frauen-
Stimmrecht einzuführen. Nunmehr stimmten am Donnerstag, den 26. Juni
1958 die Bürgergemeinden Riehen und Bettingen über entsprechende
Vorlagen ab. Riehen stimmte an seiner Bürgerversammlung mit 175:100
Stimmen der Erteilung des Frauenstimmrechtes zu und darf damit den
Ruhm für sich in Anspruch nehmen,

erste Gemenge z7er iPTwcz'z zw sez'w, <^em Se&for ^7er
BMrgßrröwge/ggew/jieöew po/ift'srAe G/ezc7;7>erecÄ26'gwzzg veratfrib-
7/c/J/ /zrt/.

Hingegen lehnte die Bürgerversammlung von Bettingen eine analoge Vor-
läge mit 17:7 Stimmen ab. Die Stimmbeteiligung war in beiden Fällen
allerdings ziemlich niedrig; sie betrug in Riehen 34 und in Bettingen 43o/o.

Luzern auf dem Weg zum Frauenstimmrecht
Im Laufe von dreissig Jahren sind im Luzerner Parlament nicht we-

niger als acht Verstösse zur Verwirklichung des teilweisen oder vollen
Stimmrechtes der Frau erfolgt, aber noch nie hatte das Volk Gelegenheit,
an der Urne zu diesem Problem Stellung zu nehmen. Durch die eidgenös-
sische Vorlage ist nun die Regierung zu einer Tat angeregt worden. Sie
empfiehlt den folgenden neuen Paragraphen 93bis der Luzerner Staats-
Verfassung :

„Die Gemeinden sind befugt, in ihren Angelegenheiten durch Be-
schluss der Stimmberechtigten den volljährigen Schweizer Bürgerin-
nen im vollen oder beschränkten Umfange die politischen Rechte
der stimmfähigen Bürger einzuräumen. Die Vorschriften über die
Voraussetzungen der Stimmfähigkeit finden sinngemäss Anwen-
dung".

Für die Beratung dieses Artikels, der das Frauenstimmrecht auf dem Weg
über die Gemeinden einführen will, ist ein sehr rasches Tempo vorgese-hen. Die zweimalige Beratung durch den Grossien Rat soll im Juli und
Frühherbst stattfinden, so dass die Volksabstimmung im Herbst erfolgen
kann, also noch nor der Abstimmung über das Frauenstimmrecht in Bun-
desangelegenheiten. Mit diesem Paragraphen und diesem Vorgehen
kommt man offenbar der luzernischen Meinung über das Frauenstimm-
recht entgegen.

7m <7ar wr&eraiera^ew grossràï/ic&e7z Kommz'ssion ern/«c/?s <7er Tor-
7«ge zzferTwzzpif Loirae Oppo-sz'öo». wzzr<7e ez'rasT«2»«g, Tm-
scä/wss *7er &OTzsern«7M>e« zmz7 Z><roor/z'c7>e?z Gegraer <7es TräweMs&'ram-
recTües, gezze/??ro'g/.

Es ist also sehr wohl möglich, dass die Luzerner mit der Annahme des
Verfassungsparagraphen die entsprechenden Vorstösse in den Gemeinden
einleiten.
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